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VERORDNUNG (EG) Nr. 2795/2000 DER KOMMISSION
vom 20. Dezember 2000

mit den die Sektoren Geflügelfleisch und Eier betreffenden Durchführungsbestimmungen zu der im
Rahmen des Europa-Abkommens mit Slowenien gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2475/2000 des

Rates vorgesehenen Regelung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 509/97

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2475/2000 des Rates
vom 7. November 2000 über Zugeständnisse in Form von
gemeinschaftlichen Zollkontingenten für bestimmte landwirt-
schaftliche Erzeugnisse und über die autonome, befristete
Anpassung bestimmter Zugeständnisse für landwirtschaftliche
Erzeugnisse und gemäß dem Europa-Abkommen mit Slowe-
nien (1), insbesondere auf Artikel 1 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 2475/2000 würden gemäß
dem Europa-Abkommen mit Slowenien bei den Zuge-
ständnissen für landwirtschaftliche Erzeugnisse mit
Wirkung vom 1. Juli 2000 autonome, befristete Anpas-
sungen vorgenommen.

(2) Damit die in der genannten Verordnung vorgesehene
Regelung ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser
Verordnung angewandt werden kann, müssen die Zoll-
kontingente mit den laufenden Nummern 09.4083,
09.4084, 09.4090, 09.4111, 09.4112, 09.4115,
09.4116, 09.4117, 09.4118 und 09.4119 entsprechend
den Bestimmungen der Artikel 308a, 308b und 308c
der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission
vom 2. Juli 1993 mit Durchführungsvorschriften zu der
Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates zur Festle-
gung des Zollkodex der Gemeinschaften (2), zuletzt geän-
dert durch die Verordnung (EG) Nr. 1602/2000 (3),
verwaltet werden, die die kodifizierten Verwaltungsvor-
schriften für die Zollkontingente enthält, die nach der
Reihenfolge der Annahme der Zollanmeldungen zu
verwenden sind.

(3) Bisher würden die Zollkontingente für Geflügelfleisch
aus Slowenien nach der Verordnung (EG) Nr. 509/97
der Kommission vom 20. März 1997 mit Durch-
führungsbestimmungen für die im Interimsabkommen
über Handel und Handelsfragen zwischen der Europä-
ischen Gemeinschaft, der Europäischen Gemeinschaft für
Kohle und Stahl und der Europäischen Atomgemein-
schaft einerseits und der Republik Slowenien anderer-
seits vorgesehene Regelung im Sektor Geflügelfleisch (4),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG} Nr. 1514/
97 (5) verwaltet, die nummehr aufzuheben ist.

(4) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 509/97 wurden für
bestimmte, nunmehr in den Anwendungsbereich der
Verordnung (EG) Nr. 2475/2000 fallende Ereugnisse im
Juli und Oktober 2000 Einfuhrlizenzen mit einer
Geltungsdauer von 150 Tagen erteilt.

Um mögliche Probleme beim Handel mit diesen Erzeug-
nissen zu vermeiden, die während eines Übergangszeit-
raums durch das gleichzeitige Bestehen zweier unter-
schiedlicher Verwaltungsverfahren für bestimmte Zoll-
kontingente im Sektor Geflügelfleisch entstehen
könnten, nämlich der Verwaltung mit Hilfe von Viertel-
jahreslizenzen und der Verwaltung nach dem Wind-
hundverfahren gemäß den Artikeln 308a, 308b und
308c der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93, sollten die
Marktteilnehmer die Möglichkeit erhalten, die Annullie-
rung der Lizenzen und die Freigabe der Sicherheiten zu
beantragen.

(5) Es ist ein Termin für die Annullierungsanträge festzu-
setzen, damit den Marktteilnehmern ein angemessener
Zeitraum für ihre Einreichung gegeben wird.

(6) Für die Erzeugnisse der Gruppen 80, 90 und 100 in
Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 509/97, die im
Rahmen der ab dem 1. Juli 2000 verwendeten Lizenzen
eingeführt werden, erfolgt die Erstattung der Einfuhrzölle
gemäß den Artikeln 878 bis 898 der Verordnung (EWG)
Nr. 2454/93.

(7) Diese Verordnung ist ab 1. Juli 2000 gleichzeitig mit der
Verordnung (EG) Nr. 2475/2000 anzuwenden.

(8) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Geflügelfleisch und Eier —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Kontingente mit den laufenden Nummern 09.4083,
09.4084, 09.4090, 09.4111, 09.4112, 09.4115, 09.4116,
09.4117, 09.4118 und 09.4119 werden nach den Vorschriften
der Artikel 308a, 308b und 308c der Verordnung (EWG) Nr.
2454/93 verwaltet.

Artikel 2

Für die zwischen dem 1. und dem 10. Juli 2000 bzw. zwischen
dem 1. und dem 10. Oktober 2000 beantragten Einfuhrli-
zenzen, die in Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 509/97
für die Gruppen 80, 90 und 100 des Anhangs I der Verord-
nung (EG) Nr. 509/97 erteilt wurden, kann der Lizenzinhaber
vor denn 31. März 2001 die Annullierung der Lizenzen und
die Freigabe der Sicherheit beantragen.

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission vor Ende des
folgenden Monats für die oben genannten Gruppen unter
Angabe der Zeiträume der Anträge die monatlichen Mengen
mit, für die die Lizenzen annulliert worden sind.
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Artikel 3

Die Verordnung (EG) Nr. 509/97 wird aufgehoben.

Artikel 4

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in
Kraft.

Sie gilt mit Wirkung vom 1. Juli 2000.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 20. Dezember 2000

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission


